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Bürgschaftsverpflichtung
Für Schiessanlässe 30m und 10m  - Kategorien 13.4 bis 13.8
Der/die Unterzeichnende

Firma/Name: 

Strasse:                                                      Nr.:

Ort:

Verpflichtet sich gegenüber dem Berner Kantonalen Armbrustschützen Verband (BKAV) für die richtige Erfüllung der von der Festorganisation

Name des Anlasses:

Durchführungsdaten:

Distanz:

Vertreten durch:

Name der Verantwortlichen Person: 

Strasse:                                                   Nr.:

Ort:

Übernommenen Verpflichtungen betreffend die konkrete und termingerechte Auszahlung an die auszahlungsberechtigten Sektionen und Schützen, die vorschriftsgemässe Zahlung der Abgabe an den Berner Kantonalen Armbrustschützen Verband, als Bürge zu haften, jedoch so, dass er/sie aus dieser Bürgschaftsverpflichtung bis zum Betrag von

Fr. 1'000.—in Worten eintausend Franken
in Anspruch genommen werden kann.

Diese Bürgschaft erlischt 120 Tage nach dem letzten Schiesstag, sofern der Berner kantonale Armbrustschützen Verband nicht innerhalb dieser Frist seine Forderungen in einem eingeschriebenen Brief gegenüber dem Bürgen geltend macht.

Ort und Datum:        




Unterschrift:

Bemerkung:  Diese Bürgschaftsverpflichtung kann durch eine Firma, Bank, 
                      Versicherungsgesellschaft oder durch eine Privatperson geleistet werden.
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